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Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands & der OdA AgriAliForm vom 20. Januar 2026 

Neue Fachbewilligung Pflanzenschutz: Jetzt aktiv werden! 

Ab dem 1. Januar 2027 ist eine gültige Fachbewilligung die Voraussetzung, um Pflanzenschutzmit-
tel kaufen und ausbringen zu dürfen. Um diese Fachbewilligung zu bekommen, muss man sich un-
bedingt bis Ende Juni 2026 beim BAFU-Register persönlich registrieren. 

Wer weiterhin beruflich und gewerblich Pflanzenschutzmittel verwenden will, braucht ab 2027 eine Fachbewilli-
gung (FaBe) und muss über die nötigen Fachkenntnisse verfügen. Das heisst: Alle professionellen Anwender aus 
der Landwirtschaft, die ab 2027 Pflanzenschutzmittel kaufen und ausbringen wollen (inkl. Einzelstockbehandlung), 
brauchen eine Fachbewilligung. Die Ausbringung unter Anleitung durch eine Person mit Fachbewilligung ist nach 
wie vor möglich. Nach Ablauf der fünfjährigen Gültigkeit muss die Fachbewilligung durch den Nachweis gesetzlich 
vorgeschriebener acht Weiterbildungsstunden erneuert werden. Ein entsprechendes Weiterbildungsangebot be-
findet sich aktuell im Aufbau.  

Wie bekommt man eine Fachbewilligung? 
Personen mit einem Abschluss als Landwirt/in EFZ, einer gleichwertigen oder höheren landwirtschaftlichen Ausbil-
dung können ihre bestehende Qualifikation registrieren lassen, ohne eine erneute Prüfung abzulegen. Die Liste 
der anerkannten Abschlüsse ist hier zu finden. Ebenso kann sich registrieren, wer bereits ein Diplom aus einem 
absolvierten Fachbewilligungskurs hat. Alle anderen müssen ab 2026 eine Prüfung ablegen, um die Fachbewilli-
gung zu erwerben.  

Welche Typen von FaBe gibt es? 

• FaBe SB: Gilt neu nur noch für Herbizidanwendungen (auch Einzelstockanwendungen in der Landwirtschaft) 
sowie Rodentizide und Molluskizide 

• FaBe L: Anwendung aller PSM im Bereich Landwirtschaft 

• FaBe G: Gilt weiterhin für alle PSM-Anwendungen (Herbizide, Insektizide, Fungizide, etc.) im Gartenbau, Un-
terhalt von Sportanlagen und Gebäudeumgebungen 

Frist vom 30. Juni 2026 nicht verpassen! 
Bestehende Fachbewilligungen oder anerkannte Ausbildungsabschlüsse müssen zwischen dem 3. Januar und 30. 
Juni 2026 in ein zentrales Register eingetragen werden (Link zum Register: https://fabe-psm.identitas.ch) Die Ge-
bühr für die Registrierung beträgt 50 Franken, die Fachbewilligung wird digital ausgestellt. Jeder muss sich selbst 
aktiv registrieren, es läuft nicht automatisch. Für die Umwandlung der absolvierten Ausbildungen kann man sich 
durch verschiedene Logins anmelden: Agov, CH-Login, FED-Login sowie verschiedene kantonale Logins.  

Wieso hat das Bundesamt für Umwelt diese Vorgabe eingeführt? 
Die Massnahme der Fachbewilligung Pflanzenschutz ist Teil des Nationalen Aktionsplans zur Risikoreduktion und 
nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Pa. Iv. Absenkpfad). Ziel ist es, die Risiken für Mensch, Tier 
und Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen gibt es auf dem offiziellen Portal des BAFU zur Fachbewilli-
gung Pflanzenschutzmittel. 

Fachbewilligung und Grundbildung 
Ab 2026 ist die Fachbewilligung in die neue Grundbildung EFZ integriert. Alle Lernenden im Bereich Spezialkultu-
ren oder der Fachrichtungen Ackerbau und Biologischer Pflanzenbau in der Landwirtschaft machen im Jahr 2029 
automatisch die entsprechende Prüfung für die FaBe L. Alle Lernenden (unabhängig von der gewählten Fachrich-
tung) erwerben die theoretischen Kompetenzen für die FaBe SB. 

Rückfragen: 
Diana Fomasi, Sekretariat der OdA AgriAliForm, diana.fomasi@agriprof.ch 
Lara Stamler, Fachmitarbeiterin Pflanzenbau, lara.stamler@sbv-usp.ch 
www.sbv-usp.ch | www.agri-job.ch 
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